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Sachverhalt und Antrãge 	 - 

Die Beschwerdeführerin ist Patentaninelderin der 

Europâischen Patentanmeldung mit der Veröffentlichungs-

nummer 0 184 584 (Anmeldenummer 84 113 309.3). 

Die Europâische Patentanmeldung wurde wegen mnangeinder 

erfinderischer Tãtigkeit des Gegenstands des Patent-

anspruchs 1 un Hinblick auf die Entgegenhaltungen Dl (US-

A-3 961 318) und D2 (GB-A-953 449) zuruckgewiesen. 

Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin 

Beschwerde erhoben mit dem Antrag, die Entscheidung der 

Prüfungsabteilung aufzuheben und ein Europãisches Patent 

mit den mit der schriftlichen Begründung der Beschwerde 

eingereichten neuen Patentansprüchen zu erteilen. 

In der Begleitmitteilung der Ladung zur mündlichen 

Verhandlung wurde vorlãufig von der Beschwerdekamnmner 

darauf hingewiesen, daB Patentanspruch 1 wegen fehlender 

wesentlicher Merkmale nicht kiar sei aber auch mitgeteilt, 

daB einem neuen, kiargesteliten Patentanspruch 1 eine 

erfinderische Tatigkeit im Hinblick auf den vorliegenden 

Stand der Technik zuerkannt werden könnte. 

Am Ende der mündlichen Verhandlung stelite die Beschwerde- 

- führerin einen Antrag auf Aufhebung der angefochtenen 

Entscheidung und Erteilung eines Patents mit einemn über-

arbeiteten Text. Patentanspruch 1 hat folgenden Wortlaut: 

11 1. Kapazitive plattenförmnige LàngenmeBeinrichtung, deren 

MeBweitaufnehmer aus einem stationãren Teil (1, 33) und 

einem parallel über dessen Oberfläche un geringen Abstand 

verschiebbaren Teil (2, 34) besteht, deren einander gegen-

uberliegende Flãchen mit Kondensatorbelägen (5, 6; 7, 8, 
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2 	 T 575/90 

9) versehen sind, und die Phasenlage vom Sendesignal zuIn 

Empfangssignal proportional der Verschiebung zwischen dem 

stationären und dein verschiebbaren Teil des NeBwertauf- 

nehiners 1st, wobei die Kondensatorbeläge (5, 6) des 

stationãren Teils (1, 33) aus zwei Reihen T-föriniger, 

kanunartig ineinandergreifender Kondensatorbelàge mit einer 

Verschiebung in Lãngsrichtung (10) urn elne halbe MaBstabs- 

periode (T) gebildet sind, während die Kondensator-

beläge (7, 8, 9) auf dem verschiebbaren Teil (2, 34) 

teilweise als mit Wechselspannung beaufschlagte Sende-

elektroden (7.1, 7.2, 7.3) und teilweise als Enipfangs- 

elektroden (8, 9) wirken, von denen die als Sende-

elektroden (7.1, -  7.2, 7.3) wirksainen Kondensatorbelàge 

bezüglich der Verschiebeachse (14) nebeneinander liegend 

angeordnet sind und die Empfangselektroden (8, 9) zu 

beiden sich gegenüberliegenden Stirnseiten der Sende-

elektroden (7.1, 7.2, 7.3) im Abstand und jeweils quer zu 

diesen verlaufende Kondensatorbelage sind, die sich über 

jeweils alle Kondensatorbelage der Sendeelektroden (7.1, 

7.2, 7.3) erstrecken, wobei zumindest jeweils zwei Sende-

spannungen an elner Signalübertragung bei Verschiebung des 

verschiebbaren Tells (2, 34) über dein stationàren Teil (1,-

33) beteillgt sind und nur der verschiebbare Teil (2, 34) 

an eine elektronische Schaltungseinrichtung angeschlossen 

ist, 	 - 

dadurch gekennzeichnet, 

daB die Sendeelektroden (7.1, 7.2, 7.3) des verschiebbaren 

Teiles (2, 34) rechteckförmige Kondensatorbelàge sind, die 

bezuglich der Verschiebeachse (14) syminetrisch angeordnet 

sind, und daB sich die Empfangselektroden (8, 9) in 

Verschieberichtung so erstrecken, daB sie nicht über die 

Kondensatorbelãge der Sendeelektroden (7.1, 7.2, 7.3) 

hinausragen, die in fortlaufender Reihenfolge mit jeweils 

drei urn 120 zueinander phasenverschobenen, sinusfórrnigen 

Wechselspannungen (15.1, 15.2, 15.3) gleicher Amplitude 

und gleicher Frequenz derart gespeist sind, daB em 
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Drehfeld entsteht, weiches an den von den Sende-

elektroden (7.1, 7.2, 7.3) durch einen geerdeten 

Schirm (13) getrennten Empfangselektroden (8, 9) eine 

Wechselspannung erzeugt, wobei auf dem verschiebbaren 

Tell (2, 34) zuinindest zwei komplette Gruppen (11) von 

Sendeelektroden (7.1, 7.2, 7.3) mit insgesamt jeweils 360 

Phasenverschiebung nebeneinander angeordnet sind, und daB 

die elektrische Verbindung der einzelnen Sendeelektroden 

gleicher Phasenlage zueinander auf der den Kondensator-

belägen abgewandten Flàche des verschiebbaren Teiles (2, 

34) erfolgt." Die Patentansprüche 2 und 3 sind abhängige 

Patentansprüche. 

VI. 	Zur Begründung ihres Antrags trãgt die Beschwerdeführerin 

im wesentlichen folgende Argumente vor. 

Patentanspruch 1, der die wesentlichen Nerkmale der 

Erfindung wiedergebe, und den Ausführungsbeispielen der 

Beschreibung und der Figuren entspreche, seiklar. 

AuBerdein, ausgehend von Dl als nãchstem Stand der Technik, 

mit der darin offenbarten koinplizierten unsyinmetrischen 

Gestaltung der Sendeelektroden und der daraus entstehenden 

unregeliuäBigen kapazitiven Beeinflussung, gäbe eine 

Konibination mit dem aus D2 bekannten Positionsverfahren 

lediglich einen Hinweis auf die Verwendung einer 

unbestinunten zusàtzlichen Schirineinrichtung, aber keinen 

Hinweis auf die beanspruchte syinmetrische Struktur der 

Sende- und Empfangselektroden. 

Entscheidimgsgründe 

1. 	Die Beschwerde ist zulassig. 
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4 	 T 575/90 

Die vorliegenden Unterlagen der Patentanmeldung sind im 
Hinblick auf Artikel 123 (2) EPTJ nicht zu beanstanden. 

Insbesondere ist der Gegenstand des Patentänspruchs 1 

durch den ursprünglich eingereichten Patentanspruch 1 und 

besondere Merkmale der ursprünglich eingereichten 

abhàngigen Patentansprüche 2 bis 5, sowie durch das 

Ausführungsbeispiel geinâ8 Fig. 1 bis 9 of fenbart. 

Kiarheit 

3.1 	Geinäl3 einein Nerkmal in Patentanspruch 1 sind die rechteck- 

förinigen Kondensatorbeläge (7.1, 7.2, 7.3) unmittelbar 

aneinander liegend angeordnet; geinä8 weiteren Merkmalen, 

werden diese Kondensatorbelâge (7.1, 7.2, 7.3), die als 

Sendeelektroden dienen, mit Wechselspannungen so gespeist, 

daB ein Drehfeld entsteht. Daher ist die Kammer der 

Auffassung, Patentanspruch 1 sei unmittelbar zu entnehmen, 

daB die Kondensatorbeiäge (7.1, 7.2, 7.3) von einander 

elektrisch isoliert sind (siehe auch die getrennten 

Elektroden (7.1, 7.2, 7.3) auf Fig. 3). 

3.2 	Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist auf kapazitive 

plattenförinige LängenmeBeinrichtungen beschrãnkt, deren 

MeBwertaufnehmer einen verschiebbaren Teil (2, 34) mit 

einer plattenfärmigen Abtasteinheit darstelit, auf weicher 

bezüglich der Plattenlängsachse (14) rechteckförmige 

Kondensatorbeläge (7.1, 7.2, 7.3) symmetrisch und 

unmittelbar aneinander liegend angeordnet sind. Daher 

besteht kein Widerspruch zwischen Patentanspruch 1, der 

Beschreibung und den Figuren. 

3.3 	Aus diesen Gründen ist die Kammer der Auffassung, daB 

Patentanspruch 1 kiar im Sinne des Artikels 84 EPU ist. 

11 
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4. 	Neuheit 

	

4.1 	Aus Dl (siehe Dl, Fig. 4, 5a, 6 und Spalte 9, Zeile 48 bis 

Spalte 14, Zeile 18) ist eine kapazitive plattenförmige 

LángenmeBeinrichtung bekannt, deren MeBwertaufnehiner aus 

einem stationãren Teil (102) und einein parallel über 

dessen Oberfläche im geringen Abstand verschiebbaren 

Tell (100) besteht, deren einander gegenüberliegende 

Flächen mit Kondensatorbelãgen (126, 132; 142, 144; 148, 

150, 160, 162) versehen sind, und die Phasenlage vom 

Sendesignal zurn Empfangssignal proportional der 

Verschiebung zwischen dem stationären und dent verschieb-

baren Teil des MeSwertaufnehmers ist, wobei die Konden-

satorbeläg (126, 132) des stationãren Teils (102) aus 

zwei Reihen T-föriniger, kaminartig ineinandergreifender 

Kondensatorbelãge (128, 130; 134, 136) mit einer 

Verschiebung in Lãngsrichtung urn eine halbe MaBstabs-

periode ("halfcycle") gebildet sind, wãhrend die Konden-

satorbelãge (142, 144; 148, 150, 160, 162) auf dent 

verschiebbaren Tell (100) teilweise als mit Wechsel-

spannung beaufschlagte Sendeelektroden (148, 150, 160, 

162) und teilweise als Emnpfangselektroden (142, 144) 

wirken, von denen die als Sendeelektroden (148, 150, 160, 

162) wirksamnen Kondensatorbeláge bezüglich der Verschiebe- 

achse nebeneinander liegend angeordnet sind und die 

Empfangselektroden (142, 144) zu beiden sich gegenüber-

liegenden Stirnseiten der Sendeelektroden (148, 150, 160, 

162) mm Abstand und jeweils quer zu diesen verlaufende 

Kondensatorbelãge sind, die sich über jeweils alle 

Kondensatorbelãge der Sendeelektroden (148, 150, 160, 162) 

erstrecken, wobei zumindest jeweils zwei Sendespannungen 

an einer Signalubertragung bei Verschiebung des verschieb-

baren Tells (100) über dent stationãren Teil (102) 	- 

beteiligt sind und nur der verschiebbare Teil (100) an 

eine elektronische Schaltungseinrichtung angeschlossen 

1st. 
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4.2 	Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 unterscheidet sich 

von der aus Dl bekannten Vorrichtung dadurch, daB die 

Sendeelektroden des verschiebbaren Teiles rechteckförmige 

Kondensatorbelàge sind, die bezüglich der Verschiebeachse 

syinmetrisch angeordnet sind. Die Einpfangselektroden 

erstrecken sich in Verschieberichtung in der Weise, daB 

sie nicht über die Kondensatorbeläge der Sendeelektroden 

hinausragen, die in fortlaufender Reihenfolge mit jeweils 

drei urn 120 0  zueinander phasenverschoben sind. Sinus-

föriuigen Wechselspannungen gleicher Amplitude und gleicher 

Frequenz werden derart gespeist, daB ein Drehfeld 

entsteht, weiches an den von den Sendee].ektroden durch 

einen geerdeten Schirm getrennten Empfangselektroden eine 

Wechselspannung erzeugt, wobei auf dem verschiebbaren Teil 

zumindest zwei komplette Gruppen von Sendeelektroden mit 

insgesarnt jeweils 360° Phasenverschiebung nebeneinander 

angeordnet sind. AuBerdem erfolgt die elektrische 

Verbindung der einzelnen Sendeelektroden gleicher Phasen-

lage zueinander auf der den Kondensatorbelägen abgewandten 

Flàche des verschiebbaren Teiles. 

	

4.3 	Die weiteren Entgegenhaltungen des vorliegenden Stands der 

Technik betreffen nur isolierte Merkmale des Gegenstands 

des Patentanspruchs 1 und sind daher weniger relevant. 

	

4.4 	Daher ist der Gegenstand des Patentanspruchs 1 neu 

(Art. 54 (1) und (2) EPU). 

5. 	Erfinderische Tãtigkeit 

5.1 	Aufgrund der Struktur der Elektroden des verschiebbaren 

Tells der aus Fig. 4, 5a und 6 von Dl bekannten 

Vorrichtung kännen die folgenden Probleme auftreten. 
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5.1.1 Die Sendeelektroden des verschiebbaren Teils sind nicht - 

rechteckig, weisen seitliche Vorsprünge und Teile eines 

Verbindungsmusters auf und sind nicht synunetrisch. Dies 

kann eine unregelmãBige Uberlappung der Elektroden des 

stationãren Tells und daher eine unregelmäBige kapazitive 

Beeinflussung ergeben (siehe auch die Beschreibung, 

Seite 2, Zeilen 19 bis 22). 

5.1.2 Zusätzlich kann eine direkte Beeinflussung der Sende-

elektroden und der Empfangselektroden ohne Teilnahine der 

Elektroden des stationãren Teils MeBfehler verursachen 

(siehe auch die Beschreibung, Seite 2, Zeilen 22 bis 24). 

5.1.3 Ein weiteres Problem kann darin gesehen werden, daB die 

Herstellung des Verbindungsmusters der Sendeelektroden, 

die alternierend in Gruppen und zwischen getrennten 

Gruppen verbunden sind, kompliziert sein kann. 

5.1.4 Diese Probleme des Stands der Technik sollen durch die 

bestimmte Kombination der Merkinale des ersten Teils und 

des kennzeichnenden Tells des Patentanspruchs 1 gelöst 
werden. 

	

5.2 	Dl ist kein direkter Hinweis auf eine Konstruktion mit den 

strukturellen Mer]a1en des zweiten Tells des vorliegenden 

Patentanspruchs 1 zu entnehmen. 	 - 

	

5.3 	D2 betrif ft ein Geràt für die Herstellung von Signalen, 

die einer relativen Position zueinander von zwei 

bewegbaren Teilen entsprechen, wobei die kapazitive 

Kupplung zwischen den zwei Teilen benutzt wird. Daher 

gehórt D2 dem gleichen technischen Gebiet wie Dl an. 

5.3.1 Die Sendeelektroden von D2 werden in Gruppen von drei 

Elementen elektrisch gespeist und eine leitende, geerdete 

a 
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8 	 T 575/90 	 k. 

Schirmeinrichtung ("guard-ring") wird vorgesehen (siehe 

D2, das Ausführungsbeispiel der Fig. 6 und Seite 5, 

Zeilen 19 bis 39; siehe auch Seite 3, Zeilen 11 bis 36 und 

Seite 4, Zeile 124 bis Seite 5, Zeile 4). 

5.3.2 Jedoch sind D2 keine besondere Angaben über die Gestaltung 

der Sendeelektroden (sl,...,s4,...) und kein Hinweis auf 

Einpfangselektroden zu entnehinen; auBerdem sind die Angaben 

über die Gestaltung dieser leitenden geerdeten Schiriuein-

richtung, die nur dazu dient, daB Verluststroin nicht in 

die externe Schaltung gelangt, ganz ailgemein; ins-

besondere ist D2 keine Struktur mit einem Schirm zwischen 

Sende- und Empfangselek&oden zu entnèhmnen (siehe D2, 

Seite 4, Zeile 124 bis Seite 5, Zeile 4). 

	

5.4 	Die weiteren Entgegenhaltungen des vorliegeriden Stands der 

Technik betreffen nur Einzelmnerkmale des Gegenstands des 

Patentanspruchs und brauchen nicht erwãhnt zu werden. 

	

5.5 	Jedes der isolierten unterscheidenden Merkmale des zweiten 

Teils des Patentanspruchs 1 könnte "prima. facie" eventuell 

als Ergebnis der Anwendung normnaler zeichnerischer 

Verfahren durch den Fachmann betrachtet werden und könnte 

als soiches nicht zu der erfinderischen Tàtigkeit des 

Gegenstands des Patentanspruchs 1 beitragen (siehe ins-

besondere die rechteckige und symnmetrische Gestaltung der - 

Sendeelektroden, die Ges.taltung in Verschieberichtung der 

Emnpfangselektroden, die elektrische Verbindung der 

Elektroden im verschiebbaren Teil, die alle als einfache 

Anderungen der aus Dl bekannten Vorrichtung betrachtet 

werden können). 
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5.6 	Jedoch erlauben schonbesondere unterscheidende Merkmale, 

wie die der rechteckigen und synuuetrischen Struktur der 

Sendeelektroden, gleichzeitig eine Verininderung der 

kapazitiven Koppelung und eine unkonipliziertere Gestaltung 

dieser Elektroden und des geerdeten Schirms in ihrer Nähe 

(siehe auch die Beschwerdebegrundung, Seite 6, zweiten 

Absatz). 

	

5.7 	Daher kann nach Auffassung der Kainmer in Anbetracht des 

vorliegenden Stands der Technik der Konibination der 

Merkmale des Patentanspruchs 1, die sich alle wirkungs-

màBig gegenseitig unterstützen und die gleichzeitig eine 

Verniinderung der störenden kapazitiven Beeinflussung und 

dadurch eine Verminderung von MeBfehlern und eine 

unkomplizierte Gestaltung des Verbindungsmusters der 

Elektroden durch die Platte des bewegbaren Teils und des 

geerdeten Schirms auf der betreffenden Flãche zwischen 

diesen Elektroden erlauben, eine erfinderische Tãtigkeit 

un Sinne von Artikel 56 EPU zuerkannt werden. 

	

5.8 	Somit sind der Gegenstand des Patentanspruchs 1 und die 

Gegenstãnde der von ihin abhãngigen Patentansprüche 2 und 3 

patentfähig (Art. 52 (1) EPTJ). 

Entscheidungsformel 

Aus diesen GrUnden vird entschieden: 

	

1. 	Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

a 
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2. 	Die Sache wird an die erste Instanz zurückverwiesen mit 

der Auflage, ein Patent mit den in der am 

17. Dezeinber 1990 gehaltenen mündlichen Verhandlung 

überreichten Unterlagen 

Beschreibung: 

Patentansprüche: 

Zeichnungen: 

zu erteilen. 

Seiten 1 bis 9, 

Nr. 1 bis 3, 

Fig. 1 bis 9, 

Der Geschàftsstellenbeamte: 	 Der Vorsitzende: 

, 

P. Nartorana 	 E. Turrini 

cA1  

4) 
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